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RS OGH 1978/6/22 6Ob646/78
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 22.06.1978

Norm

ABGB §833 D3

Rechtssatz

Das Benützungsregelungsverfahren wird durch die das Verhältnis zwischen den Miteigentümern als Vermietern

einerseits und den Mietern andererseits betre6enden Bestimmungen des Mietengesetzes über die Verwendung des

Mietzinses und deren allfällige Rückwirkungen auf das Verhältnis der Miteigentümer als Vermieter untereinander nicht

berührt.
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